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Direktvermarktung für Fortgeschrittene – Vorteile und  
Herausforderungen von Power Purchase Agreements     
Mario Weber   

Power Purchase Agreements, kurz PPA, sind spätestens seit dem Wegfall der EEG-Förderung für erste Erzeugungsanlagen auf 
dem Weg, das nächste „große Ding“ auf dem deutschen Strommarkt zu werden. Hinter dem simplen Begriff verbergen sich 
jedoch häufig komplexe und facettenreiche Vertragskonstrukte. Der Einstieg in diese Form der Direktvermarktung erfordert 
umfassende Kenntnisse der Marktzusammenhänge, passende Partner und nicht zuletzt eine optimierte IT-Infrastruktur.             

Aktuell gibt es mehr Gründe denn je, als 
Direktvermarkter vom geförderten Markt-
prämienmodell auf PPA umzusteigen. Auf 
einem von diversen Verwerfungen gebeu-
telten Energiemarkt ist die Nachfrage nach 
Produkten, die Preisschwankungsrisiken 
mindern, die Finanzierung von Erzeugungs-
anlagen sichern sowie Nachhaltigkeitsziele 
erfüllen, selbstverständlich groß. PPA ver-
sprechen genau dies – und das komplett eigen-
wirtschaftlich, ohne Fördermittel. Interna-
tional, allem voran in den USA und Skandi- 
navien, erfreuen sie sich deshalb schon seit 
etlichen Jahren größerer Beliebtheit. Bereits 
2017 wurden weltweit gut 114 TWh Strom im 
Rahmen von PPA erzeugt [1]. 

Das grundsätzliche Funktionsprinzip der 
Direktlieferverträge ist schnell erklärt: Zwei 
Parteien, in der Regel ein Stromproduzent 
und ein Abnehmer, schließen bilateral einen 
Vertrag über eine Belieferung über meist 
mehrere Jahre zu individuell ausgehandelten 
Konditionen. So lassen sich nicht nur stabile 
Preise, sondern auch langfristige Planungs-
sicherheit garantieren.

PPA ist nicht gleich PPA 

Bei dieser Definition enden die Gemeinsam-
keiten jedoch bereits. PPA können im Einzel-
fall sehr verschieden ausgestaltet sein, wobei 
sich einige spezielle Variationen herausgebil-
det haben. Eine grundlegende Unterschei-
dung muss etwa zwischen sog. physischen 
und virtuellen bzw. synthetischen PPA getrof-
fen werden. Erstere lassen sich wiederum in 
die Kategorien „On-site“ und „Off-site“ unter-
teilen (Abb. 1 und 2). 

Bei einem On-site PPA findet eine Stromliefe-
rung aus direkter Nähe ohne Netzdurchlei-
tung statt, beispielsweise für die Eigenversor-

gung im Unternehmen. Abgaben wie Netz- 
entgelte entfallen hier entsprechend vollstän-
dig, die Größe der Erzeugungsanlage und die 
Vertragsbedingungen orientieren sich in der 
Regel am Verbrauchsprofil des Abnehmers. 
Lediglich benötigter Reststrom wird dann 
noch aus dem öffentlichen Netz geliefert. Für 
Off-site PPA ist der Umstand der Netzdurch-
leitung hingegen entscheidend, da die bilan-
zierte Strommenge auch über große Entfer-
nungen geliefert werden muss. Ein Industrie- 
betrieb in Bayern kann auf diese Weise etwa 
Strom direkt von einem Windpark in Branden-
burg beziehen. Für Erzeuger und Verbraucher 

wird hier zusätzlich die Abwicklung über 
die jeweiligen Bilanzkreise nötig. Diese und 
weitere Prozesse können von Energiedienst-
leistern übernommen werden, wobei in  
diesem Fall häufig von einem „Sleeved PPA“ 
gesprochen wird [2]. 

Werden die physischen Stromflüsse und die 
finanziellen Gegenleistungen komplett ent-
koppelt, handelt es sich um virtuelle, oft auch 
synthetisch genannte PPA (Abb. 3). Die Ver-
einbarung betrifft den Preis pro Kilowatt-
stunde, produzierter Strom wird hier jedoch 
nicht direkt von der energieerzeugenden 

On-site PPA: direkte physische Lieferung in unmittelbarer Nähe zur Erzeugung ohne Netzdurchleitung 
(Beispiel: Eigenversorgung eines Unternehmens) 

Abb. 1

Off-site PPA: Stromlieferung der bilanzierten Menge über das öffentliche Netz (Beispiel: Unternehmen 
in Süddeutschland lässt sich aus einem Windpark in Norddeutschland beliefern)

Abb. 2



37ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 73. Jg. 2023 Heft 4

DEZENTRALISIERUNG – ERNEUERBARE ENERGIEN

Anlage an den Abnehmer geliefert, sondern in 
einen Bilanzkreis aufgenommen und weiterge-
handelt, z.B. am Spot-Markt. Die Verbrauchs-
seite erhält von ihrem Lieferanten wiederum 
genau das Einspeiseprofil, das der entspre-
chende Erzeuger geliefert hat, etwa auch durch 
einen Einkauf an der Spot-Börse. Um bei die-
ser Form der indirekten Stromlieferung 
eventuelle Preisdifferenzen auszubalancieren, 
braucht es zudem eine zentrale finanzielle 
Vereinbarung, einen sog. „Contract for Diffe-
rence“. Die PPA-Vertragspartner verpflichten 
sich mit diesem, die Schwankungen zwischen 
den Spot-Preisen und dem im Vertrag festge-
schriebenen Preis mit entsprechenden Zah-
lungen an den jeweils anderen auszugleichen. 
Sowohl Erzeuger als auch Abnehmer müssen 
somit zwei Zahlungsströme im Blick behalten, 
aus denen sich in Summe der ursprünglich im 
PPA definierte, stabile, Preis ergibt. 

Virtuelle PPA lassen sich außerdem durch Her-
kunftsnachweise, auch „Guarantee of Origin“ 
genannt, ergänzen. Die vom Bundesumwelt-
amt ausgestellten Zertifikate belegen, dass 
der Strom aus einer explizit nicht EEG-geför-
derten, erneuerbaren Energiequelle stammt, 
inklusive Ortsangabe. Durch ein, zusätz-
lich zum eigentlichen PPA abgeschlossenes  
Guarantee-of-Origin PPA kann die langfristige 
Versorgung mit Herkunftsnachweisen sicher-
gestellt werden. Da der Vertrieb über PPA für 
Erzeugungsanlagen, die keine EEG-Förde-

rung mehr erhalten, besonders interessant 
ist, dürften derartige Vertragskonstrukte zu-
künftig also deutlich zunehmen. Sie ermögli-
chen es Unternehmen, sich mit garantiert 
nachhaltig und dennoch eigenwirtschaftlich 
produziertem Strom zu versorgen. 

Herausforderungen im Blick 
behalten

Die Möglichkeiten für Direktvermarkter und 
Unternehmen, die PPA abschließen möchten, 
sind weitreichend und ausdifferenziert. In 
den zahllosen potenziellen Abweichungen im 
Detail liegt demnach auch eine der größten 
Herausforderungen von PPA. Da es sich um 
kaum standardisierte Verträge handelt, müs-
sen sämtliche Bedingungen äußerst akri-
bisch definiert und ausformuliert werden. 
Entsprechende Expertise – rechtlich, finan-
ziell, prozessual sowie im Hinblick auf die 
zugrundeliegende IT-Landschaft der Abrech-
nung – ist dabei eine absolute Grundvoraus-
setzung. Zusätzliche Komplexität entsteht 
zudem, wenn mehr als zwei Vertragspartner 
beteiligt sind. Kollidieren hier unterschied-
liche Interessen, kann sich die Einigung als 
schwierig und langwierig erweisen. 

Doch auch nachdem das PPA schlussendlich 
zustande gekommen ist, besteht weiterhin ein 
nicht zu unterschätzender administrativer 
Aufwand. Es gilt, die Risiken und allgemeine 

Komplexität der Verträge über die gesamte 
Laufzeit engmaschig zu überwachen und zu 
handhaben. Aufgrund langfristiger Liefer- 
und Abnahmeverpflichtungen stellen etwa 
wetterbedingte Prognose-Unsicherheiten ein 
größeres Problem dar als bei anderen Formen 
der Direktvermarktung. Auch die langen 
Laufzeiten bergen finanzielle Risiken. Ent-
wickeln sich beispielsweise die Marktpreise 
für Strom ungünstig für einen der Vertrags-
partner, bedeutet dies entsprechende Nach-
teile. Dem lässt sich allerdings durch den 
großen Spielraum bei der Vertragsgestaltung 
zuvorkommen: PPA können zwar zu dauer-
haft festen Preisen abgeschlossen werden, 
eine stärkere Kopplung an Marktrisiken und 
-chancen ist jedoch ebenso möglich.

Beispiele für die Gestaltung  
von PPA

Doch wie kann ein PPA nun konkret aussehen 
und welche Rolle spielt hierbei der Direktver-
markter? Im Fall eines On-site PPA wäre eine 
gängige Variante, dass der Betreiber einer 
Photovoltaik-Anlage diese auf einem Unter-
nehmensgrundstück, beispielsweise auf ei-
nem geeigneten Hallendach, oder in einem 
Gewerbepark errichtet. Auf diese Weise lagern 
die jeweiligen Betriebe effektiv Investitions-, 
Projekt- und Betriebsrisiken aus. Über ein ent-
sprechendes PPA wird anschließend geregelt, 
zu welchen Konditionen das bzw. die Unter-
nehmen Strom von der Anlage beziehen. 

Doch auch dem Direktvermarktungslieferan-
ten des Abnehmers kommen in dieser Kons-
tellation noch diverse Aufgaben zu. Zunächst 
muss er eventuell benötigte Restmengen, die 
nicht vor Ort produziert werden können, be-
reitstellen und abrechnen. Umgekehrt liegt 
es auch an ihm, Überschussmengen aus der 
PV-Erzeugung zu vermarkten und an den  
Betreiber der Anlage zu vergüten. Zudem 
kann er PPA-Lieferungen im Namen des Er-
zeugers abrechnen, dessen Prozesse in der 
BTR-Marktrolle (Betreiber einer technischen 
Ressource) übernehmen und mehr. 

Off-site PPA sind aufgrund ihres Aufbaus na-
turgemäß flexibler einsetzbar und lassen 
sich nicht so einfach auf einen Idealtyp fest-
legen. Eine beispielhafte Möglichkeit wäre 
etwa folgende: Der Betreiber eines Wind-
parks in Norddeutschland schließt ein PPA 
mit einem größeren Industriebetrieb aus 

Virtuelles/synthetisches PPA: indirekte Stromlieferung mit einer zentralen finanziellen Vereinbarung 
über den Ausgleich von Preisdifferenzen; dabei läuft die Strommenge nicht direkt aus dem Bilanzkreis 
des Erzeugers in den Bilanzkreis des Abnehmers (Beispiel: energieintensives Unternehmen sichert 
sich Grünstrom aus einem Offshore-Windpark) 

Abb. 3
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Süddeutschland ab, das auf eine Laufzeit von 
zehn Jahren angelegt ist. Aus Sicht des 
Windparkbetreibers steht hier vor allem im 
Fokus, die langfristige Finanzierung seiner 
Anlage zu sichern. Für das Unternehmen 
sind wiederum zwei Aspekte entscheidend 
– seinen hohen Energiebedarf auf absehbare 
Zeit zu stabilen Preisen zu decken und die 
eigene CO2-Bilanz zu verbessern. 

Da der gelieferte Strom dabei im Gegensatz 
zum On-site PPA durch das öffentliche Netz 
fließt, übernimmt der Direktvermarkter zu-
dem zusätzliche Aufgaben. Zentral ist hierbei 
die Abrechnung der PPA-Lieferungen inklu-
sive Netznutzungsgebühren, anfallende Steu-
ern sowie Abgaben an das jeweilige Unterneh-
men. Ebenso entscheidend ist die bilanzielle 
Sicherstellung der vereinbarten Liefermen-
gen. Bereits erwähnte Funktionen, wie die 
Vergütung der Lieferungen an den Betreiber 
oder die Abwicklung von Redispatch-Prozes-
sen, fallen hier selbstverständlich ebenfalls an. 

Fazit 

Auch wenn an dieser Stelle nur exemplarisch 
gezeigt werden kann, welche Möglichkeiten 
sich Direktvermarktern im Bereich der PPA 

bieten, lässt sich deren Potential für die Bran-
che deutlich erkennen. Die Verbindung von 
langfristiger, eigenwirtschaftlicher Finanzie-
rung von erneuerbaren Energien und dauer-
hafter Preisstabilität ist in dieser Form einzig-
artig auf dem Energiemarkt. Unternehmen, 
die als Erzeuger, Abnehmer oder Direktver-
markter mit PPA arbeiten möchten, sollten 
sich allerdings von Anfang an über die Her-
ausforderungen im Klaren sein. Diese begin-
nen mit der Abstimmung unter den einzelnen 
Vertragspartnern und der konkreten Vertrags-
gestaltung, enden hier jedoch längst nicht. 
Controlling und Monitoring sowie die korrekte 
Abrechnung im Tagesgeschäft erfordern im 
Zuge der hohen Komplexität der Prozesse um-
fassendes Know-how aller Beteiligten. Hinzu 
kommen häufig schwer zu überblickende und 
sich kurzfristig ändernde gesetzliche Anfor-
derungen, was in den vergangenen Monaten 
vielen Akteuren auf dem Energiemarkt mehr 
denn je bewusst wurde. 

Um als Direktvermarkter erfolgreich mit PPA 
zu arbeiten, ist eine passende Abrechnungs- 
und Service-Landschaft somit ein Muss. Als 
Basis hierfür dient neben der internen und 
externen Expertise eine optimierte IT-Umge-
bung. Sie sollte hochgradig prozessorientiert, 

möglichst automatisiert, durchgängig cont-
rollingfähig und jederzeit sicher sein. Gleich-
zeitig ist eine möglichst geringe technische 
Komplexität essenziell. Unternehmen, die noch 
wenige Berührungspunkte mit PPA haben, 
aber auch erfahrene Direktvermarkter, profi-
tieren deshalb von flexiblen und gleichzeitig 
fachlich zielführend ausgerichteten Software-
Lösungen, mit denen sich sämtliche Markt-
prozesse unkompliziert abwickeln lassen. 
Wird eine solche zusätzlich von einem breiten 
Dienstleistungsportfolio ergänzt, über das sich 
prozessuale Verantwortung auslagern lässt, 
kann dies entscheidend zum Erfolg der Direkt-
vermarktung per PPA beitragen. 
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